
Tabelle 1:

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG)
und der Dreizehnten Bayerischen Infektionsschutz-

maßnahmenverordnung (13. BayIfSMV)
– Alkoholkonsumverbot

Die Stadt Ingolstadt erlässt auf der Grundlage des § 26 der 13.
BayIfSMV, § 28 Abs. 1 S. 1 und § 30 Abs. 1 S. 2 des Infektions-
schutzgesetzes in Verbindung mit § 65 der Zuständigkeitsver-
ordnung und Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesundheitsdienst- und Ver-
braucherschutzge-setzes folgende

Allgemeinverfügung
1. Nach § 26 der 13. BayIfSMV ist der Konsum von Alkohol auf

den öffentlichen Verkehrsflächen der Innenstädte und an
sonstigen öffentlichen Orten unter freiem Himmel, an denen
sich Menschen entweder auf engem Raum oder nicht nur vor-
übergehend aufhalten, untersagt.

2. Das Alkoholkonsumverbot in den nach Ziffer 3 näher be-
nannten Gebieten sowie Bereichen wird auf den Zeitraum
von 22.00 Uhr bis 06.00 Uhr festgelegt.

3. Die konkret betroffenen Örtlichkeiten werden von der Stadt
Ingolstadt entsprechend der Vorgaben des § 26 der 13. Bay-
IfSMV festgelegt. Erfasst sind hiervon alle öffentlichen, recht-
lich-öffentlichen sowie tatsächlich-öffentlichen Flächen.
• Gebiet der Altstadt (vgl. insoweit die beigefügte Anlage

mit entsprechender farblicher Kennzeichnung).

• Hauptbahnhof im Bereich der Bahnhofstraße
· begrenzt durch die Lokalbahnlokomotive („Dampflok„),
den Bereich gegenüber den Fahrradständern und der
Fassade des IntercityHotel Ingolstadt, die Bushaltestelle
„Am Hauptbahnhof„ sowie frontal zum Hauptbahnhof-
gebäude)

• Nordbahnhof im Bereich „Am Nordbahnhof„ sowie „Hin-
denburgstraße„
· begrenzt durch den Kiesparkplatz nördlich der Fahrrad-
ständer sowie die Straße „Am Nordbahnhof„ im Bereich
der Bushaltestellen.

• Volksfestplatz
• Hallenbad Parkplatz
• Hindenburgpark
• Luitpoldpark
• Glacis
• Klenzepark und Donaustrand/Donaubühne
• Uferpromenade von der Glacisbrücke bis zur Kreuzung

Schloßlände/Roßmühlstraße
• Uferbereich an der südlichen Donauseite von der Kreuzung

Baggerweg/Luitpoldstraße zur Glacisbrücke, von der Glacis-
brücke bis zur Eisenbahnbrücke; hiervon umfasst ist insbe-
sondere auch der Donaustrand/die Donaubühne

• Baggersee Gelände; dieses umfasst den Bereich rund um
den Baggersee, einschließlich der beiden Donauufer und
des Umfelds der Staustufe. (vgl. insoweit die beigefügte
Anlage mit entsprechender farblicher Kennzeichnung).

• Auwaldsee Gelände; dieses ist im Norden begrenzt durch
die Straße Am Auwaldsee, im Osten und Süden begrenzt
durch das Gewässer Franziskanerwasser, im Westen durch
die Straße Am Auwaldsee (Fortführung der Mailinger
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Spitz) und schließt damit auch den Rundweg um den Au-
waldsee vollumfänglich mit ein; ausgenommen ist das Ge-
lände des dort befindlichen Campingplatzes (Beachte: Dort
gelten unverändert die Regelungen der 12. BayIfSMV – ins-
besondere: Kontaktbeschränkungen)

• Spielpark Fort Peyerl

4. Ausgenommen von dem in Ziffer 1 und 2 festgelegten Alko-
holkonsumverbot ist der Konsum von alkoholischen Geträn-
ken im konzessionierten Außenbereich von Gaststätten, die
entsprechend der 13. BayIfSMV betrieben werden dürfen. Ist
nach den Vorschriften der BayIfSMV eine Vorabreservierung
erforderlich, sind von dieser Ausnahme lediglich die vorab
fest gebuchten Plätze der Außengastronomie umfasst.

5. Die Allgemeinverfügung tritt am 29. Juli 2021, 00.00 Uhr in
Kraft und mit Ablauf des 25. August 2021, 24.00 Uhr außer
Kraft.

Begründung:
Vor dem Hintergrund der unklaren Entwicklung um die sog.
Deltavariante und um die Infektionslage stabil und sicher zu ge-
stalten, hält der Freistaat Bayern weiterhin an einem Alkohol-
konsumverbot in der Öffentlichkeit fest. Es gilt auf möglichst al-
len öffentlichen Plätzen, insbesondere den öffentlichen Ver-
kehrsflächen der Innenstädte und an allen sonstigen öffentli-
chen Plätzen, an denen sich Menschen entweder auf engem
Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten. Die konkreten
Örtlichkeiten werden von den Kommunen festgelegt.

Die in Ziffer 3 benannten Örtlichkeiten sind nach Erfahrung der
Stadt Ingolstadt und aufgrund der Erkenntnisse der Ingolstäd-
ter Sicherheitsbehörden als sonstige öffentliche Orte unter frei-
em Himmel zu definieren, an denen sich insbesondere im Zeit-
raum der Corona-Pandemie immer wieder Menschenansamm-
lungen außerhalb der infektionsschutzrechtlichen Zulässigkeit
zum gemeinsamen Alkoholkonsum gebildet haben. Sobald die
Witterungsverhältnisse erlauben halten sich in den benannten
Gebieten immer wieder alkoholisierte bzw. Alkohol konsumie-
rende Gruppen auf. Die Sicherheitskräfte machten überwie-
gend die Erfahrung, dass die Personen innerhalb der Gruppen
bzw. die Gruppen zueinander die Mindestabstände nicht ein-
hielten. Mund- und-Nasen-Bedeckungen wurden nicht getra-
gen. Die benannten Bereiche sind bekannte und beliebte Treff-
punkte für Ansammlungen zum gemeinsamen Alkoholkonsum
und halten derart umfassend festzusetzen.

In Anbetracht der Infektionszahlen und infolge der Lockerun-
gen im Rahmen der Kontaktbeschränkungen verbleibt es bei ei-
ner zeitlichen Beschränkung (vgl. insofern Ziffer 2 der Allge-
meinverfügung) auf den Zeitraum zwischen 22.00 Uhr und
06.00 Uhr ausreichend, um die infolge des Alkoholkonsums her-
absinkende Hemmschwelle angemessen zu berücksichtigen. Da-
bei wird auch dem Interesse der Ingolstädter Bevölkerung ohne
Garten oder hinreichend ausreichende Räumlichkeiten Rech-
nung getragen. Aufgrund eines in Ingolstadt nach wie vor be-
stehenden diffusen Infektionsgeschehen, ist die Allgemeinver-
fügung für diesen Zeitraum auch infektiologisch unverändert
begründet. Die Infektionszahlen sind gerade im Vergleich mit
den umliegenden Landkreisen und kreisfreien Städten mehr als
doppelt so hoch. Die hohe Impfquote kann dem noch nicht aus-
reichend entgegenwirken. In Ingolstadt liegt die rechnerische
Impfquote derzeit bei 63,1 % und hinsichtlich der Zweitimpfun-
gen bei 51,0 % (Aktuelle Daten und Informationen jeweils ein-
sehbar unter www.ingolstadt.de/impfen) Gleichwohl ist die Be-
einflussung des Infektionsgeschehens nach Expertenmeinung
derzeit noch zu gering.

Die getroffenen Anordnungen sind gemäß § 28 Abs. 3 i. V. m. §
16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. Nach Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG
gilt bei der öffentlichen Bekanntgabe eines schriftlichen Ver-
waltungsaktes dieser zwei Wochen nach der ortsüblichen Be-
kanntmachung als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfü-
gung kann ein hiervon abweichender Zeitpunkt bestimmt wer-
den. Um eine mögliche Verbreitung einer Infektion zeitnah zu
verhindern, wurde von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht.
Eine Allgemeinverfügung darf auch dann öffentlich bekannt-
gegeben werden, wenn die Bekanntgabe an die Beteiligten un-
tunlich ist (Art. 41 Abs. 3 Satz 2 BayVwVfG). Vorliegend ist die
Bekanntgabe an die Beteiligten untunlich, weil auf Grund der
großen Vielzahl der betroffenen Adressaten eine zeitnahe indi-
viduelle Bekanntgabe nicht möglich ist. Gemäß Art. 41 Abs. 3
Satz 2, Abs. 4 Satz 1 und 2 BayVwVfG i. V. m. Art. 51 Abs. 3 Satz 1
des Bayerischen Landesstraf- und Verordnungsgesetzes (LStVG)
analog in Verbindung mit § 67 Abs. 2 der Geschäftsordnung der
Stadt Ingolstadt wird diese Allgemeinverfügung aufgrund der
besonderen Eilbedürftigkeit (Erfordernis zur Verhütung erheb-
licher Gefahren für Leben und Gesundheit) durch Veröffentli-
chung im Internet (www.ingolstadt.de/corona sowie www.in-
golstadt.de/amtliche) bekannt gegeben. Die Geltungsdauer
wurde im Interesse der Klarheit und Bestimmtheit an der Gel-
tungsdauer der 13. BayIfSMV bemessen. Im Falle des Eintretens
niedriger Infektionszahlen und einer Verfestigung dieser Zah-
len besteht seitens der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde
stets die Möglichkeit der Anpassung von Umfang oder Gel-
tungsdauer der Allgemeinverfügung.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer
Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht
München erhoben werden. Dafür stehen folgende Möglichkei-
ten zur Verfügung:
a) Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-

beamten bei der Geschäftsstelle erhoben werden. Die An-
schriften lauten:
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,

b) Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht
München auch durch Übermittlung eines elektronischen Do-
kuments mit qualifizierter Signatur an das elektronische Ge-
richts- und Verwaltungspostfach – www.egvp.de – erhoben
werden. Dabei sind die der Internetpräsenz der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit zu entnehmenden Bedingungen zu be-
achten: http://www.vgh.bayern.de/verwaltungsgerichtsbar-
keit/rechtsantragsstelle/.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Ingolstadt) und
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-
ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.
Wenn die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird,
sollen dieser und allen Schriftsätzen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist nicht

zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähe-
re Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbe-
helfen können der Internetpräsenz der Bayerischen Verwal-
tungsgerichtsbarkeit entnommen werden
(www.vgh.bayern.de)

- Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu ent-
richten.

Stadt Ingolstadt
Ingolstadt, 28.07.2021
gez. Dirk Müller
Berufsmäßiger Stadtrat für Recht, Sicherheit und Ordnung

Vollzug der Verordnung (EU) 2019/624 und
der Verordnung (EU) 2017/625 und der Tierische

Lebensmittelüberwachungsverordnung (Tier-LMÜV)
Allgemeinverfügung zur Ernennung

von hinzugezogenen Tierärzten zu amtlichen
Tierärzten für die Schlachttieruntersuchung

bei Notschlachtungen
Die Stadt Ingolstadt erlässt folgende

Allgemeinverfügung:
1. Alle Personen, die nach § 2 der Bundes-Tierärzteordnung zur

Ausübung des tierärztlichen Berufs befugt sind, werden für
den Fall, dass sie im örtlichen Zuständigkeitsbereich der Stadt
Ingolstadt, ausgenommen in Betrieben im Zuständigkeitsbe-
reich der KBLV, von einer für ein Tier verantwortlichen Person
im Rahmen der Notschlachtung außerhalb des Schlachtbe-
triebs für eine Schlachttieruntersuchung gemäß Art. 4 der
Verordnung (EU) 2019/624 hinzugezogen werden, im Hin-
blick auf die Schlachttieruntersuchung dieses Tieres und die
Ausstellung der Gesundheitsbescheinigung nach Anhang IV
Kapitel 5 Durchführungsverordnung (EU) 2020/2235 zu amtli-
chen Tierärztinnen und Tierärzten im Sinne des Art. 3 Nr. 32
und zu Bescheinigungsbefugten im Sinne des Art. 3 Nr. 26 der
Verordnung (EU) 2017/625 ernannt.

2. Die Allgemeinverfügung gilt am Tag nach ihrer Veröffentli-
chung als bekannt gegeben.

3. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben.

Nr. 31 Mittwoch, 04.08.2021
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Tabelle 1:

Gründe:

I.

Der Allgemeinverfügung der Stadt Ingolstadt liegt folgender
Sachverhalt zu Grunde:

Mit Schreiben vom 27.05.2021 wies das Bayrische Staatsministe-
rium für Umwelt und Verbraucherschutz darauf hin, dass zu-
künftig nach EU-Recht auch die Schlachttieruntersuchung bei
Notschlachtungen durch einen amtlichen Tierarzt durchgeführt
werden muss. Nach § 2a Tierische Lebensmittelüberwachungs-
verordnung (Tier-LMÜV) besteht dabei die Möglichkeit, Tierärz-
te und Tierärztinnen für bestimmte Tätigkeiten zu amtlichen
Tierärzten zu ernennen. Diese Möglichkeit soll für den Bereich
der Schlachttieruntersuchung bei Notschlachtungen deutsch-
landweit genutzt werden und alle Tierärzte und Tierärztinnen
durch Allgemeinverfügung der zuständigen Behörde zu amtli-
chen Tierärzten nur für die Durchführung der Schlachttierunter-
suchung bei Notschlachtungen ernannt werden. Die bisher be-
stehende Möglichkeit im Sinne des Tierschutzes, eine sehr zeit-
nahe Schlachttieruntersuchung bei frisch verunfallten Tieren
durchzuführen, soll damit erhalten bleiben.

II.

Die Stadt Ingolstadt ist für den Erlass dieser Allgemeinverfü-
gung sachlich und örtlich zuständig gemäß Art. 3 Abs. 2 GDVG
und Art. 3 Abs. 1 Nr. 2 des Bayerischen Verwaltungsverfahrens-
gesetzes (BayVwVfG).

Gemäß Art. 13 Abs. 1 Satz 1 Verordnung (EU) 2019/624 müssen
amtliche Tierärzte, die die in Artikel 18 der Verordnung (EU)
2017/625 genannten Aufgaben wahrnehmen, die in Anhang II
Kapitel I der vorliegenden Verordnung aufgeführten spezifi-
schen Mindestanforderungen erfüllen. Art. 13 Abs. 1 Satz 2 Ver-
ordnung (EU) 2019/624 erlaubt den Mitgliedstaaten, bei den in
der Vorschrift genannten Tätigkeiten von diesen Anforderun-
gen Ausnahmen zu machen. Von dieser Ausnahmemöglichkeit
hat Deutschland mit der Regelung des § 2a Tier-LMÜV Gebrauch
gemacht und den zuständigen Behörden die Möglichkeit eröff-
net, Personen, die nach § 2 der Bundes-Tierärzteordnung zur
Ausübung des tierärztlichen Berufs befugt sind, für die in der
Vorschrift genannten Tätigkeiten zu amtlichen Tierärzten zu er-
nennen. Davon erfasst ist unter anderem die Durchführung der
Schlachttieruntersuchung außerhalb eines Schlachtbetriebes im
Falle der Notschlachtung. Aufgrund dieser Vorschrift erfolgt die
vorliegende Ernennung.

Art. 5 Abs. 2 Verordnung (EU) 2017/625 stellt Anforderungen an
die Ernennung von amtlichen Tierärzten. Die Ernennung hat in
schriftlicher Form unter Angabe der amtlichen Kontrollen und
anderen amtlichen Tätigkeiten sowie der damit zusammenhän-
genden Aufgaben, auf die sich die Ernennung bezieht erfolgen.
Nummer 1 des Bescheides erfüllt diese Voraussetzungen.

Ziel der Regelung ist die Wahrung des Tierschutzes. Vorausset-
zung für eine Notschlachtung ist gemäß Anhang III Abschnitt I
Kapitel VI Nr. 1 der Verordnung (EG) Nr. 853/2004, dass ein an-
sonsten gesundes Tier einen Unfall erlitten hat, der seine Beför-
derung zum Schlachtbetrieb aus Gründen des Tierschutzes ver-
hindert. Nachdem die Notschlachtung nur bei frisch verunfall-
ten Tieren möglich ist und den Tieren langes Leiden erspart wer-
den muss, ist in derartigen Situationen schnelles Handeln erfor-
derlich. Dies kann insbesondere dadurch gewährleistet werden,
dass die rechtlich erforderliche Schlachttieruntersuchung für die
Notschlachtung durch Tierärzte durchgeführt wird, welche in-
nerhalb kurzer Zeit vor Ort sein können. Eine andere Möglich-
keit, dem Tierschutz in gleichem Maße Rechnung tragen zu
können, ist nicht ersichtlich. Insbesondere eine Durchführung
der Schlachttieruntersuchung durch im Amt angestellte amtli-
che Tierärzte oder Amtstierärzte ist im Hinblick auf das Erfor-
dernis der schnellen Handlungsfähigkeit nicht gleich geeignet.
Durch die Regelung wird neben dem Interesse des Tierschutzes
auch dem Interesse der Tierhalter Rechnung getragen, da ohne
die Notschlachtung das Tier nicht mehr in die Lebensmittelkette
eingebracht werden könnte.

Nach Art. 41 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 BayVwVfG gilt ein schrift-
licher Verwaltungsakt bei öffentlicher Bekanntmachung zwei
Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt
gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann nach Art. 41 Abs. 4
Satz 4 BayVwVfG ein hiervon abweichender Tag, jedoch frühe-
stens der auf die Bekanntmachung folgende Tag bestimmt wer-
den. Von dieser Vorschrift wird Gebrauch gemacht, sodass diese
Allgemeinverfügung einen Tag nach ihrer Bekanntmachung als
bekannt gegeben gilt.

Die Kostenentscheidung beruht auf Art. 3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2
Bayrisches Kostengesetz.

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats
nach seiner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwal-
tungsgericht München erhoben werden. Dafür stehen folgende
Möglichkeiten zur Verfügung:

a) Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten bei der Geschäftsstelle erhoben werden.
Die Anschriften lauten:
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,

b) Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht
München auch durch Übermittlung eines elektronischen Do-
kuments mit qualifizierter Signatur an das elektronische Ge-
richts- und Verwaltungspostfach – www.egvp.de – erhoben
werden. Dabei sind die der Internetpräsenz der Verwaltungs-
gerichtsbarkeit zu entnehmenden Bedingungen zu beach-
ten: http://www.vgh.bayern.de/verwaltungsgerichtsbarkeit/
rechtsantragsstelle/.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Ingolstadt) und
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-
ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.
Wenn die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird,
sollen dieser und allen Schriftsätzen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist nicht
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zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähe-
re Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbe-
helfen können der Internetpräsenz der Bayerischen Verwal-
tungsgerichtsbarkeit entnommen werden
(www.vgh.bayern.de)

- Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu ent-
richten.

Stadt Ingolstadt
Ingolstadt, 27.07.2021

gez. Isfried Fischer
Referent Soziales, Jugend und Gesundheit

Bekanntmachung
des Kreiswahlleiters des Wahlkreises 216 Ingolstadt

der zugelassenen Kreiswahlvorschläge
für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag

am 26. September 2021
Auf Grund des § 26 Absatz 3 des Bundeswahlgesetzes (BWG)
gebe ich die vom Kreiswahlausschuss in der Sitzung am
30.07.2021 für die Wahl des 20. Deutschen Bundestages im
Wahlkreis 216 Ingolstadt zugelassenen Kreiswahlvorschläge be-
kannt.

Zugelassene Kreiswahlvorschläge

Die Reihenfolge und Nummerierung der Kreiswahlvorschläge
ergibt sich aus § 30 Absatz 3 BWG. Die Bewerberinnen und Be-
werber in den Kreiswahlvorschlägen sind nachstehend in der in
§ 36 Absatz 4 in Verbindung mit § 34 Absatz 1 Satz 2 BWO vor-
geschriebenen Form aufgeführt.

Nr. Kreiswahlvorschlag – Bewerber/-in

1 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU)
Dr. Brandl, Reinhard
Dipl.-Wirtschaftsingenieur, MdB
1977 in Ingolstadt
Eichstätter Str. 16, 85117 Eitensheim

2 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Meier, Jessica
Ingenieurin Architektur (TH)
1985 in Ingolstadt
Hallerstr. 16, 85095 Denkendorf

3 Alternative für Deutschland (AfD)
Rehm, Lukas
Personalsachbearbeiter
1990 in Neuburg a. d. Donau
Milchstr. 4, 85049 Ingolstadt

4 Freie Demokratische Partei (FDP)
Ley, Theresa
Studentin
1990 in Weimar
Hirschbergstraße 2, 85101 Lenting

5 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE)
Siebler, Joachim
Studiendirektor, Berufsschullehrer
1970 in Kösching
Felsenstr. 28, 85055 Ingolstadt

6 DIE LINKE (DIE LINKE)
Meier, Roland
Dipl.-Ingenieur
1964 in Ingolstadt
Oberer Taubentalweg 38 h, 85055 Ingolstadt

7 FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER)
Ponzer, Christian
Dipl.-Krankenpfleger
1963 in Starnberg
Messerschmittstr. 2, 85080 Gaimersheim

8 Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP)
Sedlmeier, Jakob
Dipl.-Ing. Fahrzeugtechnik
1967 in Freising
Rainer-Maria-Rilke-Str. 1, 85092 Kösching

10 Bayernpartei (BP)
Distler, Wolfgang
Förster
1976 in Neumarkt i.d.OPf.
Pfünzer Str. 17, 85122 Hitzhofen

11 Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung
und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI)
Zahn, Sebastian
Politikwissenschaftler
1990 in Bernau bei Berlin
Schottenau 50, 85072 Eichstätt

18 Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis)
Groß, Helmut
Objektberater
1967 in Ingolstadt
Permoserstr. 39, 85057 Ingolstadt

Ingolstadt, 30.07.2021
gez. Dirk Müller, Kreiswahlleiter

Baugenehmigung der Stadt Ingolstadt
vom 27.07.2021 (Az.: 01069-21-122)

Vorhaben/Betreff: Nutzungsänderung - Im EG werden statt
dem Gewerbe 2 WE geschaffen

Grundstück: Ingolstadt, Riezlerstraße 63
Gemarkung: Unsernherrn
Flur-Nr.: 1280

Die Stadt Ingolstadt erteilte zu o.a. Vorhaben eine Genehmi-
gung (Bescheid vom 27.07.2021). Geplant ist die Nutzungsände-
rung - Im EG werden statt dem Gewerbe 2 WE geschaffen.

Als Baugenehmigungsbehörde weist die Stadt Ingolstadt alle
benachbarten Grundstückseigentümer der o.a. Baumaßnahme
darauf hin, dass die o.a. genehmigten Planunterlagen beim
Bauordnungsamt der Stadt Ingolstadt, Spitalstr. 3, 1. Stock, Zim-

mer Nr. 101/102 (Tel.: 305-2222) zu den üblichen Geschäftsstun-
den eingesehen werden können. Rechtsgrundlage für diese
Veröffentlichung ist Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayerischen Bau-
ordnung (BayBO).

Aufgrund des aktuell eingeschränkten Parteiverkehrs, wenden
Sie sich bitte für das Einsehen der Eingabepläne per E-Mail an
bauordnungsamt@ingolstadt.de.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsge-
richt München erhoben werden. Dafür stehen folgende Mög-
lichkeiten zur Verfügung:

a) Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten bei der Geschäftsstelle erhoben werden. Die An-
schriften lauten:
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,

b) Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht
München auch durch Übermittlung eines elektronischen Do-
kuments mit qualifizierter Signatur an das elektronische Ge-
richts- und Verwaltungspostfach – www.egvp.de – erhoben
werden. Dabei sind die der Internetpräsenz der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit zu entnehmenden Bedingungen zu be-
achten: http://www.vgh.bayern.de/verwaltungsgerichtsbar-
keit/rechtsantragsstelle/.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Ingolstadt) und
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-
ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.
Wenn die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird,
sollen dieser und allen Schriftsätzen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist nicht
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähe-
re Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbe-
helfen können der Internetpräsenz der Bayerischen Verwal-
tungsgerichtsbarkeit entnommen werden
(www.vgh.bayern.de)

- Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu ent-
richten.

Baugenehmigung der Stadt Ingolstadt
vom 29.07.2021 (Az.: 01610-21-121)

Vorhaben/Betreff: Errichtung eines Sichtschutzes und eines
Blumenbeet
hier: Isolierte Befreiung von den
Festsetzungen des Bebauungsplans

Grundstück: Ingolstadt, Riebel-Ring 5d
Gemarkung: Gaimersheim
Flur-Nr.: 6203/18

Die Stadt Ingolstadt erteilte zu o.a. Vorhaben eine Genehmi-
gung (Bescheid vom 29.07.2021). Geplant ist die Errichtung ei-
nes Sichtschutzes und eines Blumenbeets, hier: Isolierte Befrei-
ung von den Festsetzungen des Bebauungsplans.

Als Baugenehmigungsbehörde weist die Stadt Ingolstadt alle
benachbarten Grundstückseigentümer der o.a. Baumaßnahme
darauf hin, dass die o.a. genehmigten Planunterlagen beim
Bauordnungsamt der Stadt Ingolstadt, Spitalstr. 3, 1. Stock, Zim-
mer Nr. 101/102 (Tel.: 305-2222) zu den üblichen Geschäftsstun-
den eingesehen werden können. Rechtsgrundlage für diese
Veröffentlichung ist Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayerischen Bau-
ordnung (BayBO).

Aufgrund des aktuell eingeschränkten Parteiverkehrs, wenden
Sie sich bitte für das Einsehen der Eingabepläne per E-Mail an
bauordnungsamt@ingolstadt.de.

Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsge-
richt München erhoben werden. Dafür stehen folgende Mög-
lichkeiten zur Verfügung:

a) Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Urkunds-
beamten bei der Geschäftsstelle erhoben werden. Die An-
schriften lauten:
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,

b) Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht
München auch durch Übermittlung eines elektronischen Do-
kuments mit qualifizierter Signatur an das elektronische Ge-
richts- und Verwaltungspostfach – www.egvp.de – erhoben
werden. Dabei sind die der Internetpräsenz der Verwal-
tungsgerichtsbarkeit zu entnehmenden Bedingungen zu be-
achten: http://www.vgh.bayern.de/verwaltungsgerichtsbar-
keit/rechtsantragsstelle/.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Ingolstadt) und
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-
ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.
Wenn die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird,
sollen dieser und allen Schriftsätzen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist nicht
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähe-
re Informationen zur elektronischen Einlegung von Rechtsbe-
helfen können der Internetpräsenz der Bayerischen Verwal-
tungsgerichtsbarkeit entnommen werden
(www.vgh.bayern.de)

- Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu ent-
richten.
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Impfung für Jugendliche

n Ingolstadt (e) Das Impfzent-
rum Ingolstadt bietet Jugendli-
chen ab zwölf Jahren zweiweitere
Termine zur Schutzimpfung
gegen Corona an. Hierfür steht
der von der Ständigen Impfkom-
mission für Jugendliche zugelas-
sene Impfstoff von Biontech zur
Verfügung.

Für dieAufklärung und eventu-

ell anstehende Fragen sind Ärzte
im Impfzentrum Donau-City-Cen-
ter vor Ort. Um individuell über
mögliche Folgen der Impfung auf-
klären zu können ist die Beglei-
tung durch einen Elternteil erfor-
derlich. Der Impfung müssen Er-
ziehungsberechtigte und die Ju-
gendlichen zustimmen. Die
Zweitimpfung kann nach Ablauf

Weitere Sonderimpfaktion des Impfzentrums mit Biontech

von 21 Tagen erfolgen.
Termine für Freitag, 6. August

und 13. August (jeweils 9 bis 16
Uhr) können ab sofort online ver-
einbart werden, unter
www.ingolstadt.de/impfen

Im Online-Registrierungssys-
tem (www.impfzentren.bayern)
sollten nach der Terminbuchung
die notwendigen persönlichen

Daten eingetragenwerden, damit
sie bei der Anmeldung im Impf-
zentrum bereits vorliegen.

Mitzubringen sind Impfpass
(soweit vorhanden), Ausweis
(oder Reisepass, Führerschein)
des begleitenden Elternteils, Ver-
sichertenkarte (soweit vorhan-
den) und ärztliche Unterlagen (so-
weit Vorerkrankungen bestehen).

Umzug von 300.000 Covid-Schnelltests

n Ingolstadt (e) Am vergange-
nen Samstag, 24. Juli, waren die
Freiwilligen Feuerwehren Stadt-
mitte und Ringsee für das Ge-
sundheitsamt im Rahmen der
gegenseitigen Unterstützung im
Einsatz.

Unterwegs im Auftrag des
Gesundheitsamts

14 Kameradinnen und Kame-
raden haben mit zwei Logistik-

Logistische Unterstützung durch die Feuerwehr

fahrzeugen innerhalb von vier
Stunden insgesamt 300.000 Co-
vid-Schnelltests von der Turnhal-
le an der Geisenfelder Straße in
ein neues Lager gebracht.

Leider waren diese nicht auf
Paletten gelagert, daher muss-
ten die Helfer und Helferinnen
kräftig anpacken und die 800 Kis-
ten von Hand aus- und einladen.
Damit werden nun die Bestände
der Stadt Ingolstadt zentral an
einem Ort gelagert, was die Lo-
gistik in Zukunft erleichtern dürf-
te.

Für Badenixen und Wasserratten

n Ingolstadt (e) Um den
schwimmfreudigen Ingolstädte-
rinnen und Ingolstädtern wäh-
rend der Schließung des Sportba-
des zur Revision eine Alternative
zum Freibad zu bieten, ist auch
das Hallenbad Südwest in diesem
Jahr ausnahmsweise vom 31. Juli
bis einschließlich 22. August zu

bestimmten Zeiten geöffnet.
Während der Pausen werden

Reinigungs- und Desinfektions-
arbeiten durchgeführt.

Für alle Bäder ist vor dem Be-
such die Online-Reservierung
eines Termin-Slots auf folgender
Seite notwendig: https://sw-
i.de/freizeit/online-reservierung

Hallenbad Südwest öffnet während
der Revision im Sportbad

Tabelle 1:

Bekanntmachung
des Satzungsbeschlusses für den Bebauungs- und
Grünordnungsplan Nr. 150 E „Unsernherrn - Nord“

Der Finanz- und Personalausschuss hat am 23.04.2020 den Be-
bauungs- und Grünordnungsplan Nr. 150 E „Unsernherrn -
Nord“ als Satzung beschlossen. Dieser Beschluss wird hiermit ge-
mäß § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser
Bekanntmachung tritt der Bebauungs- und Grünordnungsplan
Nr. 150 E „Unsernherrn - Nord“ in Kraft.

Ab sofort wird der Bebauungs- und Grünordnungsplan mit Be-
gründung sowie der zusammenfassenden Erklärung über die
Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungs-
plan berücksichtigt wurden, gem. § 10 Abs. 3 Satz 2 BauGB im
Stadtplanungsamt, Verwaltungsgebäude, Spitalstr. 3, 1. Stock,
Zimmer 111, während der allgemeinen Dienststunden zu jeder-
manns Einsicht bereitgehalten. Für Auskünfte und Erläuterun-
gen stehen Mitarbeiter des Stadtplanungsamtes gerne zur Ver-
fügung.

Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln
der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB
wird hingewiesen.

Unbeachtlich werden demnach

1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften,

2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beacht-
liche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplanes und des Flächennutzungsplanes und

3. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des
Bebauungsplanes schriftlich gegenüber der Stadt Ingolstadt
geltend gemacht worden sind. Der Sachverhalt, der die Verlet-
zung oder den Mangel begründen soll, ist darzulegen.

Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2
sowie Abs. 4 BauGB hingewiesen. Danach erlöschen Entschädi-
gungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren
nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Vermögensnachtei-
le eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt
wird.

Lageplan zum Bebauungs- und Grünordnungsplan Nr. 150 E
„Unsernherrn – Nord“

Ingolstadt, 04.08.2021
Stadt Ingolstadt

Dr. Christian Scharpf, Oberbürgermeister

AMTLICHE MITTEILUNGEN DER STADT INGOLSTADT

Flächennutzungsplan der Stadt Ingolstadt;
Änderung 73; Bereich: Unsernherrn - Nord

Der Finanz- und Personalausschuss hat am 23.04.2020 die Ände-
rung 73 des Flächennutzungsplanes für den Bereich „Unsern-
herrn – Nord“ festgestellt. Diese Flächennutzungsplan-Ände-
rung wurde gemäß § 6 Baugesetzbuch (BauGB) von der Regie-
rung von Oberbayern mit Bescheid vom 02.03.2021 mit folgen-
der Auflage genehmigt:

In der Darstellung des Flächennutzungsplanes ist am nördli-
chen, östlichen und südlichen Rand der großen Wohnbauflä-
che („östliches Plangebiet“) sowie am nördlichen und östli-
chen Rand der kleinen Wohnbaufläche („südwestliches Plan-
gebiet“) das Planzeichen 15.6 (Umgrenzung der Flächen für
Nutzungsbeschränkungen oder für Vorkehrungen zum
Schutz gegen schädliche Umwelteinwirkungen im Sinne des
BlmSchG) der PlanZV zu ergänzen, da hier Maßnahmen zum
Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Ver-
kehrslärm erforderlich werden.

Die Auflage wurde vollzogen.
Die Erteilung der Genehmigung wird hiermit gemäß § 6 Abs. 5
des Baugesetzbuches ortsüblich bekannt gemacht. Mit dieser
Bekanntmachung wird die 73. Änderung des Flächennutzungs-
planes wirksam.
Jeder kann die 73. Änderung des Flächennutzungsplanes mit
Begründung sowie die zusammenfassende Erklärung über die
Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Flächennut-
zungsplan berücksichtigt wurden gem. § 6 Abs. 5 BauGB im
Stadtplanungsamt, Verwaltungsgebäude, Spitalstraße 3, 1.
Stock, Zimmer 111, während der allgemeinen Dienststunden
einsehen und über deren Inhalt Auskunft verlangen. Für Aus-
künfte und Erläuterungen stehen Mitarbeiter des Stadtpla-
nungsamtes gerne zur Verfügung.
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln
der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB
wird hingewiesen.
Unbeachtlich werden demnach
1. eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche

Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvor-
schriften und

2. nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Ab-
wägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit
Bekanntmachung des Flächennutzungsplanes schriftlich ge-
genüber der Stadt Ingolstadt geltend gemacht worden sind.
Der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, ist darzulegen.

Lageplan zur 73. Änderung des Flächennutzungsplanes für den
Bereich „Unsernherrn - Nord“
Ingolstadt, 04.08.2021
Stadt Ingolstadt
Dr. Christian Scharpf, Oberbürgermeister

Ausschreibung
im Offenen Verfahren

Die Stadt Ingolstadt, Schulverwaltungsamt, beabsichtigt folgen-
de Leistung nach VGV im Offenen Verfahren zu vergeben:

Workstations für die Technikerschule Ingolstadt,
Nr. 440-0015-2021-L-IN
Einreichungstermin: 24.08.2021 um 23:59 Uhr,
Ausführungsort: Ingolstadt

Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, Spitalstr. 3,
85049 Ingolstadt, Tel. (0841) 305-2446,
E-Mail: vergabe@ingolstadt.de

Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform
www.vergabe.bayern.de

Ausschreibung
im Offenen Verfahren

Die Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co.KG beabsichtigt
folgende Leistung nach VgV im Offenen Verfahren (EU) zu ver-
geben:

Georgianum (GeOR):
- Klempnerarbeiten, Nr. KOB-0201-2021-B-IN

Einreichungstermin: 27.08.2021 um 10:45 Uhr

- Trockenbau, Nr. KOB-0202-2021-B-IN
Einreichungstermin: 27.08.2021 um 11:15 Uhr

- Aufzugsanlagen, Nr. KOB-0144-2021-B-IN
Einreichungstermin: 31.08.2021 um 11:15 Uhr

- Hebebühnen, Nr. KOB-0145-2021-B-IN
Einreichungstermin: 31.08.2021 um 11:45 Uhr

Ausführungsort: Ingolstadt.

Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat, Spitalstr. 3,
85049 Ingolstadt, Tel. (0841) 305-2450,
E-Mail: vergabe@ingolstadt.de. Auskünfte zur Ausschreibung
über die Vergabeplattform www.vergabe.bayern.de

Öffentliche Ausschreibung
nach UVgO

Die IFG Ingolstadt AöR, beabsichtigt folgende Leistung nach
UVgO mit einer öffentlichen Ausschreibung zu vergeben:

Winterdienstvertrag GVZ IN Nr. 12/2021/01
Einreichungstermin: 21.09.2021 um 10:00 Uhr,
Ausführungsort: Ingolstadt-GVZ

Ausschreibungsstelle: IFG Ingolstadt AöR, Wagnerwirtsgasse 2,
85049 Ingolstadt, Tel. (0841) 305-3118, Fax (0841) 305-3199,
E-Mail: vergabe-ifg@ingolstadt.de

Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform
www.staatsanzeiger-eservices.de

Die Kisten mussten von Hand verladen werden. Foto: THW
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INFORMATION FÜR UNSERE
BADEGÄSTE 

Aufgrund der Revision im Sportbad, die in der Zeit vom 31.07.2021 bis 22.08.2021 statt findet, 
wird das Hallenbad Südwest geöffnet. 

Für den Zeitraum vom 31.07.2021 bis einschließlich 22.08.2021 gelten für unsere Bäder folgende Öffnungszeiten:

Tag
Sportbad und Sauna im 

Sportbad
Freibad Hallenbad Südwest

Montag geschlossen
08.00 Uhr – 10.00 Uhr
11.00 Uhr – 16.00 Uhr
17.00 Uhr – 20.00 Uhr

geschlossen

Dienstag geschlossen
06.30 Uhr – 10.00 Uhr
11.00 Uhr – 16.00 Uhr
17.00 Uhr – 20.00 Uhr

18.00 Uhr – 19.30 Uhr
20.00 Uhr – 22.00 Uhr

Mittwoch geschlossen
08.00 Uhr – 10.00 Uhr
11.00 Uhr – 16.00 Uhr
17.00 Uhr – 20.00 Uhr

18.00 Uhr – 19.30 Uhr
20.00 Uhr – 22.00 Uhr

Donnerstag geschlossen
06.30 Uhr – 10.00 Uhr
11.00 Uhr – 16.00 Uhr
17.00 Uhr – 20.00 Uhr

18.00 Uhr – 19.30 Uhr
20.00 Uhr – 22.00 Uhr

Freitag geschlossen
08.00 Uhr – 10.00 Uhr
11.00 Uhr – 16.00 Uhr
17.00 Uhr – 20.00 Uhr

geschlossen

Samstag geschlossen
08.00 Uhr – 10.00 Uhr
11.00 Uhr – 16.00 Uhr
17.00 Uhr – 20.00 Uhr

08.00 Uhr – 10.00 Uhr
10.30 Uhr – 13.30 Uhr

Sonntag geschlossen
08.00 Uhr – 10.00 Uhr
11.00 Uhr – 16.00 Uhr
17.00 Uhr – 20.00 Uhr

08.00 Uhr – 10.00 Uhr
10.30 Uhr – 13.30 Uhr

Während der Pausen werden Reinigungs- und Desinfektionsmaßnahmen durchgeführt!

Der Zutritt zu unseren Bädern ist nur nach vorheriger Online Reservierung unter folgender URL möglich:
https://sw-i.de/freizeit/online-reservierung

FürWasserratten und Badenixen hat auch das Hallenbad Südwest
in den kommenden Wochen geöffnet, da das Sportbad wegen
Revision geschlossen ist. Tabelle: Stadt Ingolstadt

REGIONAL


